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 Veröffentlicht am 29.11.1994

Norm

MRG §16 Abs2 Z1

MRG §16 Abs2 Z2

Rechtssatz

Eine bloß vorübergehend beabsichtigte bauordnungswidrige Entlüftung des Baderaumes in den Dachboden, die keine

Beeinträchtigung der Benützung des Baderaumes bedeutet, ist einer bloßen Funktionsstörung gleichzuhalten, sodaß

nicht davon auszugehen ist, daß die Badegelegenheit nicht dem zeitgemäßen Standard entspreche.
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